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I. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen und Konsequenzen ziehen 

 

Ausbau der Linie 2 - deutlich überhöhtes Angebot alternativlos? 

Das Straßenbahnprojekt „Linie 2 verbindet“ im Bremer Osten soll mit um-

fangreichen Bundes- und Landesmitteln realisiert werden. Die zunächst 

prognostizierten Gesamtprojektkosten sind seit dem Jahr 2019 um 

45 Mio. € auf 87,7 Mio. € angestiegen. Auch der von Bremen zu tragende 

Anteil hat sich nahezu verdoppelt und beträgt aktuell 8 Mio. €.  

Die Arbeiten für den Abschnitt Bennigsenstraße bis Steubenstraße wur-

den vergeben, obwohl sowohl das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) 

als auch das Ressort die Preise für deutlich überhöht hielten. Fachpla-

nende hatten für diesen Abschnitt zuvor Kosten von 15,6 Mio. € ermittelt. 

Das einzige Angebot einer Bietergemeinschaft belief sich demgegenüber 

auf 22 Mio. €. ASV und Ressort sahen sich trotz dieses auch aus ihrer 

Sicht unangemessenen Angebots gezwungen, den Auftrag zu vergeben.  

Dass die Verantwortlichen das Konzept für die aufgrund der Bauarbeiten 

notwendigen Sperrungen und Straßenumleitungen nicht rechtzeitig auf-

gestellt hatten, verursachte Mehrkosten in Höhe von 1 Mio. €. 

Stadt, 

Tz. 116-147 

Gutscheinsystem BreMEHR erreichte die Ziele nicht 

Um nach der Pandemie die Innenstadt wieder zu beleben und die Gewer-

betreibenden zu unterstützen, förderte das Wirtschaftsressort in den Jah-

ren 2021 bis 2023 das Projekt „Digitales Gutscheinsystem BreMEHR“ des 

Vereins CityInitiative Bremen Werbung. Kund:innen konnten Gutscheine 

kaufen, die um einen Bonus von 21 % der Gutscheinsumme aufgestockt 

wurden. Diese Gutscheine konnten für die Bezahlung von Einkäufen bei 

den teilnehmenden Unternehmen genutzt werden.  

Das Wirtschaftsressort zahlte die Fördermittel aus, ohne darauf zu ach-

ten, ob sie überhaupt benötigt wurden. Zudem verlängerte es die Förde-

rung, obwohl die beabsichtigte Stärkung von Handel und Gastronomie in 

der Innenstadt sowie in Vegesack nicht nachgewiesen war. Nur wenige 

Unternehmen profitierten von der Fördermaßnahme. Von den ursprüng-

lich vorgesehenen 1,5 Mio. € Bonusvolumen war zu Projektende etwa 

1 Mio. € für Bonuszahlungen ausgereicht worden. Die restlichen Mittel 

waren für Marketing und Dienstleistungen eingesetzt worden. 

Stadt, 

Tz. 436-457 
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Erfolgskontrolle verbessern und Einnahmemöglichkeiten nutzen 

Die InnoWi GmbH berät verschiedene Interessent:innen zu gewerblichen 

Schutzrechten. Zudem unterstützt sie Unternehmen und wissenschaftli-

che Einrichtungen bei Recherchen zu möglichen Schutzrechten sowie bei 

der Verwaltung und Verwertung bereits bestehender Rechte. Die InnoWi 

GmbH wird von der Senatorin für Wirtschaft und der Senatorin für Wis-

senschaft gefördert. Bei der Förderung werden nicht immer geeignete 

Ziele und Kennzahlen festgelegt, so dass nicht bewertet werden kann, ob 

die Förderung der GmbH erfolgreich ist oder nicht. 

Der Rechnungshof hat empfohlen, die Akquisemaßnahmen und die An-

gebote der InnoWi GmbH für die Zielgruppe der bremischen wissen-

schaftlichen Einrichtungen attraktiver zu gestalten, um dem Trend rück-

läufiger Erträge und Patentanmeldungen in diesem Bereich entgegenzu-

wirken. Außerdem hat der Rechnungshof Wege aufgezeigt, für bestimmte 

Leistungen der InnoWi GmbH Entgelte zu erheben. 

Land, 

Tz. 439-465 

Ansprüche gegenüber Krankenkassen in erheblicher Höhe verjährt 

Krankenkassen erstatten Arbeitgeber:innen die aus Anlass einer 

Schwangerschaft gezahlten Aufwendungen für Mutterschaftsleistungen. 

Für die bremischen Tarifbeschäftigten ist der Eigenbetrieb Performa Nord 

für die Geltendmachung der Erstattungsansprüche zuständig. 

Die Prüfung des Rechnungshofs ergab, dass zahlreiche Erstattungsan-

träge gar nicht, verspätet oder in unzutreffender Höhe gestellt wurden. 

Allein für das Jahr 2020 sind Erstattungsansprüche von mindestens 

205 T€ bereits verjährt. Dieser Betrag beruht ausschließlich auf einer 

Stichprobe, die nur rund ein Viertel der relevanten Fälle umfasste. Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit überschreiten die verjährten Ansprüche - auch 

für die Jahre vor 2020 - die Millionengrenze. Erst infolge der Prüfung 

machte Performa Nord für die Jahre ab 2021 weitere Erstattungsansprü-

che von über 758 T€ gegenüber den Krankenkassen geltend, die eben-

falls ausschließlich auf die geprüfte Stichprobe zurückgehen. 

Finanzressort und Performa Nord haben zugesagt, die gravierenden 

Mängel in den Arbeitsprozessen aufzuarbeiten und künftig eine ord-

nungsgemäße, vollständige und einheitliche Bearbeitung sicherzustellen. 

Land, 

Tz. 395-415 
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Mängel im Zulassungsverfahren und verbesserungsbedürftige 

Gebührenkalkulation 

Bei der Zulassung von Schaustellenden und Marktbeschicker:innen zu 

den bremischen Volksfesten und Jahrmärkten hielt die Marktverwaltung 

beim Wirtschaftsressort teilweise die rechtlichen Vorgaben nicht ein. So 

wurden unvollständige Bewerbungsunterlagen akzeptiert. Nach welchen 

Bewertungskriterien entschieden worden war, war in vielen Fällen nicht 

nachvollziehbar.  

Der Rechnungshof hat empfohlen, die digitalen Möglichkeiten für das Zu-

lassungsverfahren besser zu nutzen. Obwohl die Veranstaltung der 

Märkte seit Jahren erheblich defizitär ist, passte das Ressort die im Jahr 

2013 festgelegten Gebühren erst im Jahr 2025 an, vermochte aber die 

zugrunde gelegten Kosten nicht zu plausibilisieren. Regelwidrig legte das 

Ressort der Gebührenermittlung keine betriebswirtschaftliche Kosten- 

und Leistungsrechnung zugrunde. Der Rechnungshof hat gefordert, die 

Gebührenhöhe künftig regelmäßig auf ihre Kostendeckung hin zu über-

prüfen und die Höhe der Gebühren unter Einbeziehung aller umlagefähi-

gen Kosten anzupassen. 

Land, 

Tz. 416-438 

Erhebliche Mängel bei der Bearbeitung von Zuwendungen 

Das Bildungsressort bewilligte Schulen in freier Trägerschaft in der Stadt-

gemeinde Bremen in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 6,8 Mio. € Di-

gitalpakt-Mittel. Damit wurden unter anderem mobile Endgeräte für Schü-

ler:innen und Whiteboards beschafft und das schulische WLAN ausge-

baut. Um die für das Programm Leihgeräte für Lehrkräfte erforderliche 

Richtlinie zu erstellen, benötigte das Ressort elf Monate. Dies hatte zur 

Folge, dass die Berechtigten ihre Anträge innerhalb eines Zeitraums von 

nur zwei Monaten stellen mussten. Die Bearbeitung der Zuwendungsver-

fahren zeigt weiterhin erhebliche Mängel, Verwendungsnachweise wer-

den nach wie vor nicht zügig geprüft.  

Für die Umsetzung des geplanten DigitalPakt Schule 2.0 hat der Rech-

nungshof Verbesserungen vorgeschlagen, unter anderem die Einführung 

eines vollständig digitalen Antragsverfahrens. 

Stadt, 

Tz. 185-199 
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II. Ziele konsequenter in den Blick nehmen 

 

Fehlbelegungen von Sozialwohnungen 

Soziale Wohnraumförderung sichert bezahlbaren Wohnraum für Haus-

halte mit geringem Einkommen. Der Bestand an Sozialwohnungen sank 

von 2015 bis 2025 um 32 %. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er 

bis 2030 sogar 40 % unter dem Niveau von 2015 liegen wird.  

Dem Bauressort fehlt eine zentrale Übersicht über geförderte Wohnun-

gen. Einkommen von Haushalten und die Belegung von Sozialwohnun-

gen hat das Bauressort nur lückenhaft geprüft, sodass von Fehlbelegun-

gen auszugehen ist. 

Der Rechnungshof hat das Bauressort aufgefordert, sich einen vollstän-

digen Überblick über die Sozialwohnungen zu verschaffen und Fehlbele-

gungen durch umfassende Kontrollen zu unterbinden. Außerdem regt er 

an, das Instrument der Fehlbelegungsabgabe wieder einzuführen. 

Land, 

Tz. 221-261 

Rücklage bei der Ausgleichsabgabe zu hoch 

Arbeitgeber:innen, die ihre gesetzliche Beschäftigungspflicht für schwer-

behinderte Menschen nicht erfüllen, zahlen eine Ausgleichsabgabe. Im 

Land Bremen erhebt und verwendet das Amt für Versorgung und Inklu-

sion Bremen (AVIB) diese Mittel. Die Ausgleichsabgabe darf ausschließ-

lich zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-

beitsleben eingesetzt werden. Nicht verwendete Beträge fließen in eine 

Rücklage. 

Das AVIB entwickelte im Jahr 2017 eine Strategie zur Verwendung der 

Ausgleichsabgabe für die Jahre 2017 bis 2021. Ziel war es, die Ende 

2016 vorhandene Rücklage von rund 5,6 Mio. € auf das notwendige Maß 

zu reduzieren. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Im Jahr 2024 betrug die 

Rücklage sogar über 7 Mio. €. Eine Fortschreibung der Strategie erfolgte 

seit 2022 nicht mehr. Der Rechnungshof fordert, die Strategie auf Grund-

lage einer Bestandsaufnahme weiterzuentwickeln, regelmäßig zu über-

prüfen und die Rücklage auf eine angemessene Liquiditätsreserve zu re-

duzieren. Zudem sind Finanz- und Maßnahmencontrolling zu verknüpfen, 

um die Mittel wirksam und bedarfsgerecht einzusetzen. 

Land, 

Tz. 395-415 
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Nachhaltigkeitsberichtserstattung der Gesellschaften - Fehlen von 

Vorgaben 

Nach der bremischen Klimaschutzstrategie sollen die bremischen Mehr-

heitsgesellschaften bis zum Jahr 2032 klimaneutral werden. Im Klimabe-

richt 2024 fehlten Angaben zu einer Gesellschaft gänzlich, für andere wa-

ren sie unvollständig. Aus dem Bericht ergab sich, dass die Gesellschaf-

ten ihre finanziellen und personellen Ressourcen als nicht ausreichend 

erachten, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2032 zu erreichen. Ohne 

die von den Gesellschaften angeforderten Lösungsvorschläge abzuwar-

ten, beschloss der Senat im Juli 2025, am Ziel der Klimaneutralität der 

bremischen Gesellschaften bis 2032 festzuhalten.  

Das Finanzressort entwickelte bis Ende 2025 keine inhaltlichen Vorgaben 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, obwohl es dazu im Juni 2025 vom 

Senat aufgefordert worden war. Es gab an, mit konkreten Vorgaben für 

die Berichterstattung noch warten zu wollen, bis die Europäische Union 

den freiwillig anzuwendenden Berichtsstandard, der genutzt werden soll, 

verabschiedet habe. Demgegenüber benötigen die Gesellschaften be-

reits jetzt klare und abschließende Vorgaben, um sich darauf einrichten 

zu können. 

Land, 

Tz. 298-322 

Forschungsförderungsmittel trotz Zielzahlverfehlung und für 

Nichtforschungszwecke ausgeschöpft 

Das Wissenschaftsressort zahlte fünf rein bremisch geförderten For-

schungseinrichtungen mehr als 6 Mio. € jährlich. Im Jahr 2024 erreichten 

diese Einrichtungen ihre Personalzielzahlen über alle Einrichtungen be-

trachtet nur zu 78,8 %. Trotzdem wurden die für die institutionellen För-

derungen veranschlagten Mittel nahezu ungeschmälert eingesetzt. Die 

Forschungseinrichtungen verwendeten die Mittel nicht vollständig für den 

laufenden Betrieb, sondern erhöhten ihr Eigenkapital. Dieses war zum 

Ende des Jahres 2023 gegenüber 2015 um insgesamt 3,4 Mio. € gestie-

gen. Die Erfüllung weiterer Zielkennzahlen, unter anderem zu Publikatio-

nen und zur Nachwuchsförderung, hatten sich im Jahr 2023 gegenüber 

dem Stand im Jahr 2015 deutlich verschlechtert. Einige der vereinbarten 

qualitativen Ziele waren unklar formuliert oder nicht messbar.  

Nicht alle dem Produktbereich "Forschungsförderung" zuzurechnenden 

Mittel wurden zur Finanzierung der Forschungsförderung eingesetzt. So 

finanzierte das Ressort damit die Beseitigungskosten für ein gesunkenes 

Museumsschiff in Höhe von 2,4 Mio. € und den Defizitausgleich der 

Hochschule Bremen in Höhe von 2 Mio. €. 

Land, 

Tz. 481-514 
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Geringe Sichtbarkeit und finanzielle Risiken 

Das "Haus der Wissenschaft" bietet vorwiegend Ausstellungen und Vor-

träge zu Forschungsthemen, aber auch Konzerte an. Es ist in der Innen-

stadt gelegen, wird aufgrund seiner Lage in einer Seitenstraße jedoch nur 

selten spontan besucht. Die Besuchszahlen für die etwa sieben Ausstel-

lungen pro Jahr sanken von 3.400 im Jahr 2019 auf 2.100 im Jahr 2024. 

Damit wurden die Ausstellungen im Jahr 2024 im Durchschnitt von weni-

ger als acht Personen pro Tag besucht. Es sollten Maßnahmen ergriffen 

werden, das "Haus der Wissenschaft" öffentlichkeitswirksamer zu prä-

sentieren.  

Aufgrund des Alters des im 15. Jahrhundert errichteten Gebäudes kom-

men auf den Verein, der das "Haus der Wissenschaft" betreibt und dafür 

Zuschüsse von der Senatorin für Wissenschaft erhält, in den nächsten 

Jahren voraussichtlich vermehrt Aufwendungen für Sanierung und Erhal-

tung zu. Dies stellt ein erhebliches finanzielles Risiko dar, das in künftigen 

Wirtschaftsplänen berücksichtigt werden muss. 

Land, 

Tz. 466-480 
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III. Steuerung verbessern 

 

Bremer Volkshochschule: Steuerung verbesserungsbedürftig 

Trotz steigender Zuschüsse reichten die Mittel nicht aus, den Geschäfts-

betrieb der Bremer Volkshochschule (VHS) zu finanzieren. Das Eigenka-

pital war zum Ende des Jahres 2024 mit 1,1 Mio. € im negativen Bereich, 

die Liquiditätssituation ist noch immer angespannt. Die VHS nutzte die ihr 

zur Verfügung stehenden Instrumente zur Steuerung der verschiedenen 

Geschäftsbereiche und zur Ausgabensenkung nicht in ausreichendem 

Umfang. So ermittelte sie nicht konsequent, inwieweit ihre Angebote kos-

tendeckend waren und bot zum Beispiel IT-Kurse an, die von durch-

schnittlich lediglich sechs Personen besucht wurden. Erst zum Ende des 

Jahres 2024 richtete die VHS ihre Kosten- und Leistungsrechnung neu 

aus, um ermitteln zu können, inwieweit Angebote das finanzielle Ergebnis 

der VHS beeinflussen.  

Die Mietkosten der VHS stiegen von 1,2 Mio. € im Jahr 2019 auf 

1,6 Mio. € im Jahr 2023. Die VHS hatte zusätzliche Flächen von 1.700 m² 

angemietet, ohne die Bedarfe dafür ermittelt zu haben. 

Stadt, 

Tz. 291-325 

Monatelange Terminvorläufe im Bürgeramt zeigen 

Steuerungsdefizite 

Für die Erledigung von Pass-, Melde-, Führerschein- und Zulassungsan-

gelegenheiten sind in der Regel Termine im Bürgeramt erforderlich. Das 

Ziel planbarer Termine binnen 14 bis 31 Tagen wird nicht erreicht. Zu 

großzügig bemessene Bearbeitungszeiten begrenzen das Terminange-

bot und sind mitursächlich für Vorlaufzeiten von rund drei Monaten. Auf-

grund dieser Situation können Bürger:innen gesetzliche Fristen für ein-

zelne Dienstleistungen nicht durchgehend wahren. 

Dem Bürgeramt fehlt eine methodengerechte Personalbedarfsbemes-

sung. Zugleich beeinträchtigen ein dauerhaft hoher Krankenstand sowie 

unzureichend genutzte Digitalisierungs- und Steuerungspotenziale die 

Leistungsfähigkeit des Bürgeramts.  

Der Rechnungshof fordert einen kurzfristigen, verlässlichen Zugang zu 

den Dienstleistungen, eine belastbare Personalbedarfsermittlung, wirk-

same Maßnahmen zur Reduzierung der Fehlzeiten und eine konsequen-

tere Digitalisierung. 

Stadt, 

Tz. 242-290 
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IV. Doppelstrukturen abbauen 

 

Doppelstruktur aufgrund Gebäudeverwaltung durch Umweltbetrieb 

Dem Umweltbetrieb Bremen gehören etwa 160 Gebäude. Einen sicheren 

und wirtschaftlichen Betrieb dieser Gebäude kann er jedoch nicht sicher-

stellen. So verzichtet der Umweltbetrieb auf Mieteinnahmen, unterlässt 

notwendige Wartungen und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie das vorge-

schriebene Energiecontrolling. Tätigkeiten, die zum Erreichen der Kli-

maneutralität notwendig sind, hat er zurückgestellt. 

Es ist daher zu prüfen, unter welchen Bedingungen der in Bremen für die 

Gebäudeverwaltung zuständige Eigenbetrieb Immobilien Bremen die Ge-

bäude des Umweltbetriebs übernehmen kann. 

Stadt, 

Tz. 402-435 

Gebührenerhebung für polizeiliche Amtshandlungen optimieren 

Bestimmte Amtshandlungen der Polizei sind gebührenpflichtig. Die Poli-

zei erhob im Jahr 2024 Gebühren in Höhe von 195 T€.  

Das Innenressort passte Gebührensätze teilweise über Jahre nicht an die 

tatsächliche Kostenentwicklung an und verwendete für die Bemessung 

pauschaler Gebühren Schätzwerte, ohne sie systematisch zu überprüfen 

oder regelmäßig fortzuschreiben. Zudem sind bestimmte individuell zure-

chenbare polizeiliche Leistungen bislang nicht gebührenpflichtig. Der 

Rechnungshof fordert eine sachgerechte Kalkulation und die regelmä-

ßige Fortschreibung der Gebührensätze sowie eine Prüfung aller polizei-

lichen Leistungen auf ihre Gebührenfähigkeit.  

Stundungen und Ratenzahlungen sind wirtschaftlich auszugestalten. In 

diesem Zusammenhang hat der Rechnungshof unter anderem empfoh-

len, die derzeit von der Polizei wahrgenommenen Aufgaben des Forde-

rungsmanagements auf die Landeshauptkasse zu übertragen. 

Land, 

Tz. 357-378 
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V. Bei Rückforderungen Tempo anziehen 

 

Mangelnde Kontrolle führt zu Überzahlungen in Millionenhöhe 

Das Bildungsressort überzahlte einen freien Träger für seine Ganz-

tagsangebote an stadtbremischen Grundschulen innerhalb von fünf Jah-

ren mit 2,4 Mio. €. Allein im Jahr 2024 betrug die Überzahlung 1,2 Mio. €. 

Ursache der Überzahlungen waren mangelhafte Prüfungen der Zuwen-

dungsanträge und fehlende unterjährige Kontrollen des Mittelbedarfs bei 

Abschlagszahlungen. Darüber hinaus zog sich die Rückforderung der 

überzahlten Beträge oftmals über Jahre hin, weil die Verwendungsnach-

weise des freien Trägers nicht zügig bearbeitet worden waren. Das Res-

sort benötigte für die Prüfung der Verwendungsnachweise zwischen zwei 

und vier Jahren. 

Stadt, 

Tz. 148-184 

Überzahlungen in Millionenhöhe mangels klarer Vorgaben 

Zum Ausgleich von Energiemehrkosten bewilligte Bremen Einrichtungen, 

die öffentliche Aufgaben erfüllen, Billigkeitsleistungen. Deren Gesamt-

höhe betrug mehr als 40 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024. Die dazu 

ergangenen Regelungen der Musterrichtlinie und der daraus abgeleiteten 

dezentralen Richtlinien waren teilweise mangelhaft. So war beispiels-

weise nicht klar geregelt, wie die Antragsvoraussetzungen und der ein-

getretene Schaden nachgewiesen und Eigenmittel berücksichtigt werden 

sollten. Dementsprechend waren die Bewilligungsverfahren oftmals feh-

lerhaft. So waren von einer einzigen Empfängerin im Bereich der Sena-

torin für Wissenschaft wegen fehlerhafter Berechnungen der Energie-

mehrkosten Mittel in Höhe von nahezu 3 Mio. € zurückzuzahlen. Das Bil-

dungsressort konnte nicht nachweisen, in welcher Höhe es die ihm für 

2024 zugewiesenen Mittel tatsächlich zum Ausgleich von Energiemehr-

kosten verwandt hatte. Bei der Weiterleitung von Mitteln durch einen 

Dachverband im Aufsichtsbereich der Senatorin für Sport wurden - wie 

schon in der Vergangenheit - diverse Mängel festgestellt. Für das Jahr 

2024 hatte der Dachverband teilweise Mittel ohne jeglichen Anhaltspunkt 

für einen entsprechenden Bedarf ausgezahlt. 

Land, 

Tz. 262-297 
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Unzureichende Nachprüfungen bei Pandemiehilfen 

Um die finanziellen Auswirkungen der Pandemie abzumildern, richtete der 

Senat einen Fonds für gemeinnützige Organisationen ein. Aus diesem ge-

währte die Senatskanzlei Billigkeitsleistungen in Höhe von 627 T€.  

Die Billigkeitsleistungen wurden teilweise allein auf Grundlage von Selbst-

erklärungen der Antragstellenden und ohne eine zumindest nachträgliche 

Überprüfung ausgezahlt. Dadurch bestand das Risiko, dass diese wegen 

fehlender Fördervoraussetzungen zu Unrecht gewährt und Schäden über-

kompensiert wurden. Um mögliche Rückforderungen durchzusetzen und 

reine Mitnahmeeffekte zu vermeiden, sind nachträgliche Prüfungen uner-

lässlich. 

Daneben beachtete die Senatskanzlei die Schadensminderungspflicht der 

Antragsstellenden nicht. Auch fehlte es an konkreten, messbaren Zielen, 

um den Erfolg des Fonds bewerten zu können. Es war daher nicht fest-

stellbar, ob die eingesetzten Mittel wirksam und wirtschaftlich verwendet 

wurden. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass gewählte Maßnahmen 

geeignet sind, die verfolgten Ziele zu erreichen. 

Land, 

Tz. 379-394 

Defizite im Forderungsmanagement des Amts für Soziale Dienste 

Der Forderungsbestand des Amts für Soziale Dienste stieg in den vergan-

genen Jahren kontinuierlich an und belief sich zuletzt auf rund 74 Mio. €. 

Trotz der ergriffenen Maßnahmen zur Konsolidierung gibt es weiterhin 

deutliche Defizite in der Bearbeitung. So wurden Forderungen - teils mit 

Beträgen im fünf- und sechststelligen Bereich - etwa gegenüber anderen 

Kommunen oder freien Trägern nicht konsequent geltend gemacht. Zu-

dem wurden Forderungen nicht ausreichend auf ihre Werthaltigkeit ge-

prüft und gegebenenfalls nach haushaltsrechtlichen Vorgaben bereinigt. 

Dies verstieß gegen das Haushaltsrecht. 

Der Rechnungshof hat - auch angesichts der für 2027 geplanten Einfüh-

rung eines neuen IT-Systems - gefordert, den Forderungsbestand 

schnellstmöglich so auszuwerten und zu strukturieren, dass das Amt für 

Soziale Dienste die Vorgänge systematisch zum Abschluss bringen kann. 

Dies ist durch die Führungsebenen eng zu begleiten. 

Stadt, 

Tz. 349-366 
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VI. Risiken minimieren 

 

Sorgloser Umgang mit Krankheitserregern im Trinkwasser 

Der Eigenbetrieb Immobilien Bremen erfüllte regelmäßig nicht die Anfor-

derungen der Trinkwasserverordnung. So hat er das Trinkwasser zahlrei-

cher öffentlicher Gebäude, darunter Schulen, Kindertagesstätten und 

Sporthallen, nicht ausreichend auf Krankheitserreger untersucht. In mehr 

als 40 Fällen liegen Ordnungswidrigkeiten des Eigenbetriebs vor, weil er 

trotz erhöhter Konzentrationen von Legionellen nicht belegt hatte, die 

Kontaminationsursachen beseitigt zu haben. Werden die Ursachen je-

doch nicht beseitigt, können in betroffenen Gebäuden erneut gesund-

heitsgefährdende Legionellenkonzentrationen entstehen. In anderen Fäl-

len hielt Immobilien Bremen Mindesttemperaturen bei der Trinkwasserer-

wärmung über mehrere Jahre hinweg nicht ein, was ein Legionellen-

wachstum begünstigt. 

Auch das Gesundheitsamt ist seinen Pflichten zur Überwachung der 

Trinkwasserqualität nicht nachgekommen. Daher besteht ein erhöhtes Ri-

siko in öffentlichen Gebäuden Bremens zu erkranken. 

Stadt, 

Tz. 200-241 

IT- und Wirtschaftlichkeitsrisiken bei IT-Beauftragungen durch den 

Umweltbetrieb Bremen 

Der Umweltbetrieb Bremen hält eine umfangreiche IT-Infrastruktur vor, 

nutzt nicht das standardisierte IT-Angebot der zentralen Dienstleisterin 

und Anstalt öffentlichen Rechts Dataport und beauftragt zur Unterstüt-

zung private IT-Dienstleistungsunternehmen. 

Er integriert eine seit 2018 ablösebedürftige Enterprise-Resource-Plan-

ning-Software in eine Software, deren kostenfreie Wartung Ende 2027 

ausläuft, ohne dieses Vorgehen auf seine Wirtschaftlichkeit untersucht zu 

haben. Auch bei der Vergabe von Leistungen der/s IT-Sicherheitsbeauf-

tragten stellte der Umweltbetrieb Bremen keine ausreichenden Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen an. Durch die Ablösung der veralteten 

Enterprise-Resource-Planning-Software und relevanter Server erst nach 

Auslaufen des regulären Supports ging er erhöhte Risiken für Software-

fehler, für die IT-Sicherheit und für ineffiziente Bearbeitungsprozesse ein. 

Auch zeigten sich Mängel bei Vergaben. 

Stadt, 

Tz. 367-401 
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Hohe Risiken erfordern angemessene Kontrollen 

Das Amt für Soziale Dienste (AfSD) verantwortet Sozialausgaben von 

jährlich rund einer Milliarde Euro. Angesichts des hohen Finanzvolumens 

und der Vielzahl der Einzelvorgänge bergen strukturelle Bearbeitungsfeh-

ler oder strafbare Handlungen von Beschäftigten erhebliche finanzielle 

Risiken. 

Der Rechnungshof hat festgestellt, dass das AfSD diesen Risiken nicht 

mit notwendigen Kontrollen von Einzelfallakten angemessen begegnete, 

keine Risikoanalysen durchführt und über kein einheitliches Internes Kon-

trollsystem verfügt. Kontrollen wurden nicht systematisch und in zu gerin-

ger Anzahl durchgeführt. Die bisherigen Dienstanweisungen wurden un-

zureichend umgesetzt und die Führungskräfte hatten kein einheitliches 

Verständnis von Inhalt und Umfang der Prüfungen. 

Die zwischenzeitlich neu erlassenen Weisungen enthalten eine deutliche 

Reduzierung des Prüfvolumens. Ob dies den bestehenden Risiken ge-

recht wird, muss dringend geprüft werden. Es muss ein Internes Kontroll-

system eingeführt werden, das auch im Fall personeller Engpässe aus-

reichende Kontrollen sicherstellt. 

Stadt, 

Tz. 326-348 
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VII. Fraktionsmittel zweckentsprechend und wirtschaftlich einsetzen 

 

Fraktionsmittel teils zweckwidrig und unwirtschaftlich eingesetzt 

Fraktionen haben Anspruch auf staatliche Geld- und Sachleistungen. Der 

Rechnungshof stellte fest, dass diese Mittel nicht immer unter Beachtung 

der gesetzlichen Zweckbindung verwendet wurden. 

So finanzierten zwei Fraktionen ihren Vorsitzenden Dienstfahrzeuge, 

ohne sich die private oder sonst fraktionsfremde Nutzung erstatten zu 

lassen. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit waren unter anderem Ausga-

ben für die Teilnahme an Demonstrationen sowie für Fahrdienste zu Frak-

tionsveranstaltungen und ein aus Fraktionsmitteln finanziertes künstleri-

sches Rahmenprogramm einer Jubiläumsveranstaltung nicht von der 

Zweckbindung gedeckt. Zudem beanstandete der Rechnungshof Reisen, 

bei denen Fraktionsmittel eingesetzt wurden, obwohl die Zusammenset-

zung der Delegationen gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit ver-

stieß oder die Reisen nicht ausschließlich fraktionsbezogenen, sondern 

auch unternehmerischen Interessen dienten. 

Zahlreiche Bewirtungen von Fraktionsmitgliedern und -beschäftigen in 

Restaurants- und Cafés hätten nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert 

werden dürfen, weil sie der privaten Lebensführung zuzurechnen waren. 

Land, 

Tz. 515-569 
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VIII. Bremische Haushalte konsolidieren 

 

Konsolidierungserfordernisse dürfen nicht untergraben werden 

Aufgrund der im März 2025 beschlossenen Grundgesetzänderung gelten 

die Haushalte der Länder als ausgeglichen, wenn diese insgesamt eine 

Netto-Neuverschuldung von höchstens 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts 

ausweisen. Für das Jahr 2025 resultierte daraus für den Stadtstaat Bre-

men eine als zulässig erachtete Neuverschuldung von 148,7 Mio. €. In 

dieser Höhe weist das Land eine Kreditaufnahme aus. Bremen hat bereits 

jetzt im Ländervergleich den mit Abstand höchsten Schuldenstand pro 

Kopf zu verzeichnen. Unter anderem deshalb hat der Stabilitätsrat eine 

drohende Haushaltsnotlage festgestellt. Die strukturelle Nettokreditauf-

nahmemöglichkeit in der nunmehr zulässigen Höhe sollte daher zurück-

haltend genutzt werden. Sie darf nicht dazu führen, dass die immer drän-

genderen strukturellen Konsolidierungserfordernisse in den Haushalten 

des Landes und der Stadtgemeinden aus dem Blick geraten. 

Land, 

Tz. 155-156; 

Tz. 174-182 

Notlagenbedingte Verschuldung stieg im Jahr 2024 weiter an 

Im Landeshaushalt 2024 wurden Notlagenkredite von insgesamt 

635 Mio. € verbucht. Davon wurden 591 Mio. € mit den Auswirkungen des 

Ukraine-Krieges und der Energie- und Klimakrise und 44 Mio. € mit den 

Auswirkungen der Pandemie begründet. Der Staatsgerichtshof entschied 

hierzu, dass sich der Haushaltsgesetzgeber auf die verschiedenen Not-

situationen im Haushaltsjahr 2024 habe stützen können, die weiteren Vo-

raussetzungen für notlagenbedingte Kreditaufnahmen jedoch nicht bezie-

hungsweise nicht ausreichend dargelegt worden seien. Rückabwick-

lungspflichten bereits verausgabter Mittel bestünden nicht. 

Bei Betrachtung des Stadtstaats ergibt sich, dass die pandemiebedingten 

Notlagenkredite im Jahr 2024 insgesamt bei 75 Mio. € lagen, weil die 

Stadtgemeinde Bremerhaven die ihr eingeräumte Ermächtigung von 

30 Mio. € vollständig nutzte. Auf Stadtstaatenebene summierten sich die 

Notlagenkredite des Jahres 2024 damit auf 665 Mio. €. Insgesamt nahm 

Bremen in den Jahren 2021 bis 2024 Notlagenkredite in Höhe von 

2,8 Mrd. € auf, die in den nächsten 30 Jahren zu tilgen sind. 

Land, 

Tz. 95-96; 

Tz. 147-154 
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Hohe Eigenkapitalzuführungen an zwei neu gegründete 

Gesellschaften 

Die Stadtgemeinde Bremen hat die Bildungsbau Bremen 

GmbH & Co. KG mit dem Ziel gegründet, den Bau von Schulen, Kinder-

tagesstätten und Schulsporthallen zu beschleunigen. Die ebenfalls neue 

BRESTADT GmbH wurde für die Stadt- und Quartiersentwicklung ge-

schaffen. So sollen insbesondere der Bereich des Parkhauses Mitte und 

das ehemalige Horten-Kaufhaus sowie weitere Stadtteilprojekte entwi-

ckelt werden. Beide Gesellschaften wurden mit einem Eigenkapital von 

jeweils 300 Mio. € ausgestattet, das als finanzielle Transaktion ausgewie-

sen wurde. Für finanzielle Transaktionen ist eine Neuverschuldung zuläs-

sig. Dabei muss das von den Gesellschaften verfolgte Geschäftsmodell 

auf das Erwirtschaften von Erträgen ausgerichtet sein und darf sich nicht 

im Verzehr von Eigenkapital erschöpfen. Den zuständigen Ressorts ob-

liegt es, dies beispielsweise durch die Vereinbarung marktüblicher Ent-

gelte sicherzustellen. 

Land, 

Tz. 157-159 

Stadt, 

Tz. 65-67 

Zweck der globalen Minderausgabe verfehlt 

Für die Haushalte 2024 hatten Land und Stadtgemeinde Bremen globale 

Minderausgaben von insgesamt 90,5 Mio. € auszugleichen. Der haus-

haltrechtlich erlaubte Zweck globaler Minderausgaben, erfahrungsgemäß 

verbleibende Minderbedarfe bei Einzelansätzen zu nutzen, wurde mit glo-

balen Minderausgaben in dieser erheblichen Höhe verfehlt. Einige Res-

sorts gaben das Erfordernis der Erzielung der globalen Minderausgaben 

sogar als Begründungen für Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Ausga-

benreduzierung an. Teilweise konnten die Mittel nur aufgrund von Verzö-

gerungen bei der Umsetzung eingeplanter Maßnahmen eingespart wer-

den, was zur Folge hat, dass für diese Maßnahmen in den Folgejahren 

erneut Mittel bereitzustellen sind. Zudem wurden zum Ausgleich der glo-

balen Minderausgaben Mehreinnahmen herangezogen.  

Für die Haushalte 2028 und 2029 sind jeweils globale Minderausgaben 

von mehr als 114 Mio. € für das Land und von 55 Mio. € für die Stadt 

eingeplant. Dies wurde mit erwarteten Mehreinnahmen aufgrund steigen-

der Steuereinnahmen infolge einer positiven Wirtschaftsentwicklung be-

gründet, die die erwarteten Mehrbedarfe kompensieren könnten. Auch 

die Veranschlagung globaler Minderausgaben zur Abbildung erwarteter 

Mehreinnahmen ist zweckwidrig. Wie schon in den letzten Jahresberich-

ten dargelegt, hat der Haushaltsgesetzgeber im Rahmen seiner Budget-

pflicht über konkrete Einsparungen oder zu erzielende Mehreinnahmen 

selbst zu entscheiden. 

 

Land, 

Tz. 37-50 

Stadt, 

Tz. 28-40 
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Fehlerhafte Bilanzierung 

Die Bremischen Haushalte werden sowohl kameral als auch doppisch 

dargestellt. Es ist geplant, das führende Buchungssystem mit Wirkung ab 

dem 1. Januar 2027 von der Kameralistik auf die Doppik umzustellen. Für 

2028/2029 soll auch die Haushaltsaufstellung erstmals doppisch erfol-

gen. Der doppischen Vermögensrechnung liegt eine ganzheitliche Be-

trachtungsweise zugrunde. Das Vermögen wird dem Eigen- sowie 

Fremdkapital gegenübergestellt.  

Über Jahre wiesen Ressorts geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 

und Anlagen im Bau doppisch fehlerhaft aus, indem sie Verrechnungs-

konten nicht ausglichen und fertiggestellte Anlagen nicht aktivierten. So 

wurden beispielsweise im doppischen Landeshaushalt seit dem Jahr 

2016 ein Betrag von 2,49 Mio. € mit der Bezeichnung E-Haushalt und bei 

der Stadtgemeinde seit dem Jahr 2012 ein Betrag von 497,68 T€ für Fahr-

gestelle von Feuerwehrfahrzeugen nicht umgebucht. In der Folge weisen 

die Jahresabschlüsse ein zu hohes Vermögen aus. 

Land, 

Tz. 61-63; 

Tz. 72-80 

Stadt, 

Tz. 57-63 

Kreditaufnahmen ohne Vermögensmehrung 

Ausgaben, die als finanzielle Transaktionen berücksichtigt werden, erhö-

hen die zulässige Kreditaufnahme. Ihnen muss in gleicher Höhe ein Ver-

mögenszugang gegenüberstehen. Die im Haushaltsjahr 2024 gebuchten 

finanziellen Transaktionen umfassten, wie in den Vorjahren, auch Aus-

zahlungen für Darlehen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz. 

Sie beliefen sich auf 21 Mio. €. Weil es sich um Darlehen des Bundes 

handelt, hat das Land jedoch keinen Vermögenszugang in Form von 

Rückzahlungsansprüchen zu verzeichnen. Der Rechnungshof wiederholt 

daher die Forderung seines letzten Jahresberichts, die Darlehensauszah-

lungen nicht als finanzielle Transaktionen mit ihrer erhöhenden Wirkung 

auf die zulässige Kreditaufnahmesumme zu berücksichtigen. 

Land, 

Tz. 157-161 
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Personalausgaben steigen deutlich - Steuerung unzureichend 

Die Personalausgaben in der Kernverwaltung und den Ausgliederungen 

wuchsen seit dem Jahr 2014 um 54,9 % auf 2,64 Mrd. € im Jahr 2024. 

Gegenüber dem Vorjahr nahmen sie um 8,9 % zu. Das Beschäftigungs-

volumen erhöhte sich seit 2014 um 22,4 %, also um 4.836 Vollzeiteinhei-

ten auf 26.421 Vollzeiteinheiten im Jahr 2024. Gegenüber dem Vorjahr 

stieg es um 497 Vollzeiteinheiten. 

In den bremischen Mehrheitsbeteiligungen erhöhte sich der Personalauf-

wand seit 2014 von 920 Mio. € auf 1,53 Mrd. € im Jahr 2024. Gegenüber 

dem Vorjahr stieg er um 7,5 %. Das Beschäftigungsvolumen wuchs im 

Zehnjahreszeitraum um 29 % auf 23.959 Vollzeiteinheiten. 

Zusätzliche Personalbedarfe der Ressorts beschloss die zuständige Se-

natskommission überwiegend ohne methodisch fundierte Personalbe-

messungen. Die für einen Personalaufwuchs bereitgestellten Mittel in den 

sogenannten Ausnahmebereichen - etwa bei Polizei und Justiz - reichen 

schon jetzt nicht mehr aus, um sämtliche zusätzliche Stellen zu finanzie-

ren. Bis zum Jahr 2027 wird eine Deckungslücke von 3,5 Mio. € erwartet. 

Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen sind erforderlich. 

Land, 

Tz. 183-220 

 


